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Verordnung
uber die Berufsausbildung
zur Fachkraft im Fahrbetrieb

Vom 11. Juli 2002
(abgedruckt im Bundesgesetzblatt Teil | S.2612 vom 17. Juli 2002)

zuletzt geandert durch

Erste Verordnung zur Anderung
der Verordnung uber die Berufsausbildung
zur Fachkraft im Fahrbetrieb

Vom 16. Oktober 2017
(abgedruckt im Bundesgesetzblatt Teil | S. 3565 vom 23. Oktober 2017)

Aufgrund des §25 Abs. 1 in Verbindung mit Abs.2 Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes vom
14. August 1969 (BGBI.| S.1112), der zuletzt durch Artikel 212 Nr. 2 der Verordnung vom
29. Oktober 2001 (BGBI.| S.2785) geandert worden ist, verordnen das Bundesministerium
fur Verkehr, Bau- und Wohnungswesen und das Bundesministerium fir Wirtschaft und Tech-
nologie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir Bildung und Forschung:

§1

Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes

Der Ausbildungsberuf Fachkraft im Fahrbetrieb wird staatlich anerkannt.

§2

Ausbildungsdauer

Die Ausbildung dauert drei Jahre.

§3
Ausbildungsberufsbild

Gegenstand der Berufsausbildung ist mindestens die Vermittlung folgender Fertigkeiten und
Kenntnisse:
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht;
2. Organisation des Ausbildungsbetriebes;
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit;
4. Umweltschutz;
5. Arbeitsorganisation, Informations- und Kommunikationssysteme:
5.1 Arbeitsorganisation,
5.2 Informations- und Kommunikationssysteme;



10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Qualitdtsmanagement;
Verkehrstrager und Verkehrsmittel im Personenverkehr:
7.1 Verkehrsmarkt,
7.2 Einsatzfelder von Verkehrsmitteln nach dem Personenbeférderungsgesetz;
Marketing und Vertrieb:
8.1 Marketing,
8.2 Marktbeobachtung und Verkehrsanalyse,
8.3 Produktpolitik,
8.4 Verkauf, Tarif- und Vertriebssysteme,
8.5 Offentlichkeitsarbeit und Werbung;
Umgang mit Kunden:
9.1 Kundenorientierte Kommunikation,
9.2 Anwenden einer Fremdsprache bei Fachaufgaben,
9.3 Beschwerdemanagement,
9.4 Umgang mit konflikttrachtigen Situationen;
Kaufmannische Betriebsfuhrung:
10.1 Wirtschaftlichkeit, Kosten und Ertrage,
10.2 Geschéaftsvorgange,
10.3 Beschaffung;
Planung und Disposition:
11.1 Fahr- und Betriebsplanung,
11.2 Disposition des Fahrbetriebes;
Betriebssicherheit und Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge und Anlagen:
12.1 Fahrzeugtechnik,
12.2 Verkehrsanlagen;
Verkehrssicherheit und Fiihren von Fahrzeugen im &ffentlichen Verkehrsraum:
13.1 Fahrdynamik,
13.2 Kundenorientiertes Fahren;
Rechtsvorschriften im Verkehr;
Einweisung in den Fahrbetrieb:
15.1 Betriebsleitsysteme und Kommunikationseinrichtungen,
15.2 Rahmen- und értliche Dienstanweisungen;
Umgang mit Stérungen im Fahrbetrieb:
16.1 UnregelmaBigkeiten im Fahrbetrieb durch Stérungen,
16.2 Verhalten bei Unféallen und Zwischenfallen;
Fitness im Fahrdienst, Stressbewaltigung.



§4

Ausbildungsrahmenplan

(1) Die in §3 genannten Fertigkeiten und Kenntnisse sollen nach der in der Anlage enthalte-
nen Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Berufsausbildung (Ausbildungs-
rahmenplan) vermittelt werden. Eine von dem Ausbildungsrahmenplan abweichende sach-
liche und zeitliche Gliederung des Ausbildungsinhaltes ist insbesondere zuldssig, soweit
betriebspraktische Besonderheiten die Abweichung erfordern.

(2) Diein dieser Verordnung genannten Fertigkeiten und Kenntnisse sollen so vermittelt wer-
den, dass der Auszubildende zur Auslibung einer qualifizierten beruflichen Tatigkeit im Sinne
des §1 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes befahigt wird, die insbesondere selbststandiges
Planen, Durchflihren und Kontrollieren einschlieBt. Diese Befahigung ist auch in den Prifun-
gen nach den §§7 und 8 nachzuweisen.

§5
Ausbildungsplan

Der Ausbildende hat unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplans flr den Auszubil-
denden einen Ausbildungsplan zu erstellen.

§6
Berichtsheft

Der Auszubildende hat ein Berichtsheft in Form eines Ausbildungsnachweises zu fiihren. Ihm
ist Gelegenheit zu geben, das Berichtsheft wahrend der Ausbildungszeit zu flihren. Der Aus-
bildende hat das Berichtsheft regelmaBig durchzusehen.

§7

Zwischenprifung

(1) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine Zwischenprifung durchzufihren. Sie soll
vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden.

(2) Die Zwischenprifung erstreckt sich auf die in der Anlage zu dieser Verordnung fir die
ersten 18 Monate aufgefluhrten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschul-
unterricht entsprechend dem Rahmenlehrplan zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er fiir die
Berufsausbildung wesentlich ist.

(3) Der Prifling soll in héchstens 200 Minuten praktische Aufgaben durchfiihren. Dabei soll
der Prufling zeigen, dass er Arbeitsauftrdge unter Beachtung der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes bei der Arbeit, des Umweltschutzes, der Wirtschaftlichkeit und der Rechtsvor-
schriften im Verkehr sowie der Kundenbelange selbststéandig ausfiihren, technische Einrich-



tungen des Ausbildungsbetriebes nutzen und Kundengespréche zielgerichtet fihren kann.
Fir die praktischen Aufgaben kommen insbesondere in Betracht:

1. Fahrzeugtechnik sowie Kontrollieren, Warten und Pflegen von Fahrzeugen,

2. Marketing und Vertrieb einschlieBlich Durchfiihren eines Kundengespraches; Ermitteln
von Verkehrsverbindungen unter Berticksichtigung vor- und nachgelagerter Verkehrs-
trager, Ermitteln von Fahrpreisen sowie Verkaufspreisen sonstiger Dienstleistungen,

3. Bearbeiten von Geschéftsprozessen.

§8
Abschlusspriifung

(1) Die Abschlussprifung erstreckt sich auf die in der Anlage aufgefihrten Fertigkeiten und
Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff, soweit er flr die
Berufsausbildung wesentlich ist.

(2) Der Prufling soll im praktischen Teil der Prifung in héchstens zwei Stunden eine prakti-
sche Aufgabe | sowie in insgesamt héchstens zwei Stunden bis zu drei praktische Aufga-
benll ausfihren. Dabei soll der Prifling zeigen, dass er Arbeitsaufgaben selbststandig
planen, durchflihren und kontrollieren und die Erfordernisse der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes bei der Arbeit, des Umweltschutzes, der Qualitatssicherung sowie der Kun-
denorientierung beachten kann.

Die praktische Aufgabe | umfasst das Fuhren eines Fahrzeuges der Klasse D mit einer
Mindestlange von 11,80 Metern auf 6ffentlichen StraBen oder einer StraBen- oder U-Bahn im
Strecken- und Liniennetz des 6ffentlichen Personennahverkehrs sowie weitere Téatigkeiten
im Fahrdienst.
Fir die Tatigkeiten im Fahrdienst kommen insbesondere in Betracht:

1. Vor- und Nachbereitung einer Beférderung,

2. MaBnahmen bei besonderen Betriebsbedingungen und Stérungen,

3. Umgang mit Kunden.
Bei der Durchflihrung der praktischen Aufgabe | soll der Prifling zeigen, dass er Fahrzeuge
verkehrssicher, kundenfreundlich und wirtschaftlich unter Einhaltung der maBgebenden

rechtlichen und betrieblichen Vorschriften fihren sowie die notwendigen Aufzeichnungen
anfertigen kann.

Bei der Aufgabenstellung ist das Streckennetz sowie das Verkehrsmittel des Ausbildungsbe-
triebes zu berilicksichtigen, auf dem der Prifling schwerpunktmaBig ausgebildet ist wurde.

Fur die praktischen Aufgaben Il kommen insbesondere Aufgaben aus folgenden Gebieten in
Betracht:
1. Planung und Disposition des Fahrbetriebes,

2. Beschaffung, Verkauf und Vertrieb von Dienstleistungen einschlieBlich vor- und nachge-
lagerter Unternehmen sowie Bearbeitung von Kundeneingaben,

3. Marketing und Offentlichkeitsarbeit.



Bei der Durchflihrung der praktischen Aufgaben Il soll der Prifling zeigen, dass er das Leis-
tungsangebot umsetzen, Kommunikationssysteme anwenden, mit Kunden umgehen und
Geschéftsvorfalle bearbeiten kann.

(3) Der Prfling soll im schriftlichen Teil der Priifung in den Prifungsbereichen Personenver-
kehr und Beférderungsleistungen, Planung und Disposition des Fahrbetriebes sowie Wirt-
schafts- und Sozialkunde gepruft werden. In den Prifungsbereichen Personenverkehr und
Beférderungsleistungen sowie Planung und Disposition des Fahrbetriebes soll der Prfling
zeigen, dass er insbesondere praxisbezogene Félle mit verknlpften arbeitsorganisatori-
schen, wirtschaftlichen und rechtlichen Inhalten kundenorientiert I6sen kann. Dabei sollen
die Sicherheit und der Gesundheitsschutz bei der Arbeit, der Umweltschutz sowie qualitats-
sichernde MaBnahmen einbezogen werden. Im Prifungsbereich Personenverkehr und
Beférderungsleistungen soll der Prifling zeigen, dass er die Auswirkungen der rechtlichen,
wirtschaftlichen und technologischen Rahmenbedingungen auf den 6ffentlichen Personen-
nahverkehr an praxisbezogenen Féllen darstellen, Kalkulationsverfahren anwenden und Vor-
schlage fur das Dienstleistungsangebot im 6ffentlichen Personennahverkehr entwickeln und
begrinden kann.

Im Prifungsbereich Planung und Disposition des Fahrbetriebes soll der Prifling zeigen, dass
er Fahrplanunterlagen anwenden, den Personal- und Fahrzeugeinsatz flr den Linienverkehr
unter Beachtung der betrieblichen, tarifvertraglichen und gesetzlichen Bestimmungen pla-
nen und steuern sowie MaBnahmen zur Steigerung und Erhaltung der Beférderungsqualitat
anwenden kann.

Es kommen Aufgaben insbesondere aus folgenden Gebieten in Betracht:

1. im Prifungsbereich Personenverkehr und Beférderungsleistungen:
a) Rechtsvorschriften,

b) Erkennen von Kundenbeduirfnissen und kundenorientierte Gestaltung des Fahrbe-
triebes,

c) Analyse von Kriterien fur die Einrichtung und Ausgestaltung eines Linienverkehrs,
d) Ermitteln von Verbindungen und Fahrpreisen,
e) Ausarbeiten und Kalkulieren von Sonderverkehren,
f) Unfallverhitung und Verhalten bei Unféllen;
2. im Prufungsbereich Planung und Disposition des Fahrbetriebes:
a) Aufstellen von Fahr-, Umlauf- und Dienstpléanen,
b) Personal- und Fahrzeugbedarf im Linien- und Sonderverkehr,
c) Einsatz der Informationstechnik im Fahrbetrieb;
3. im Prifungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde:

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhéange aus der Berufs- und
Arbeitswelt.



(4) Der schriftliche Teil der Prifung dauert héchstens:

1. im Prifungsbereich Personenverkehr und Beférderungsleistungen 90 Minuten,
2. im Prafungsbereich Planung und Disposition des Fahrbetriebes 90 Minuten,
3. im Prufungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 60 Minuten.

(5) Der schriftliche Teil der Prifung ist auf Antrag des Priiflings oder nach Ermessen des Pri-
fungsausschusses in einzelnen Prifungsbereichen durch eine mundliche Prifung von
héchstens 15 Minuten Dauer zu ergénzen, wenn diese fur das Bestehen der Prifung den
Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung der Ergebnisse fur die mindlich gepruften Pri-
fungsbereiche sind die jeweiligen bisherigen Ergebnisse und die entsprechenden Ergebnisse
der mindlichen Erganzungsprufung im Verhaltnis 2 : 1 zu gewichten.

(6) Innerhalb des schriftlichen Teils der Prifung sind die Prifungsbereiche wie folgt zu ge-
wichten:

1. Prufungsbereich Personenverkehr und Befdérderungsleistungen 40 Prozent,
2. Prufungsbereich Planung und Disposition des Fahrbetriebes 40 Prozent,
3. Prifungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 20 Prozent.

(7) Die Prufung ist bestanden, wenn jeweils im praktischen und im schriftlichen Teil der Pri-
fung sowie innerhalb des praktischen Teils der Prifung in der praktischen Aufgabe | mindes-
tens ausreichende Leistungen erbracht worden sind. Werden die Prifungsleistungen in den
praktischen Aufgaben Il insgesamt oder in einem der schriftlichen Prifungsbereiche mit un-
genlgend bewertet, so ist die Priifung nicht bestanden.

§9
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2002 in Kraft.

Berlin, den 11. Juli 2002

Der Bundesminister
fir Wirtschaft und Technologie

In Vertretung

Tacke

Der Bundesminister
fur Verkehr, Bau- und Wohnungswesen

In Vertretung
Nagel



Anlage
(z2u§4)

Ausbildungsrahmenplan
fur die Berufsausbildung
zur Fachkraft im Fahrbetrieb

Teil des
Ausbildungs-
berufsbildes

Lfd.
Nr.

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbststandigen
Planens, Durchfiihrens und Kontrollierens zu
vermitteln sind

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

1 2

3

1 Berufsbildung, Arbeits-
und Tarifrecht
(§3Nr.1)

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbe-
sondere Abschluss, Dauer und Beendigung,
erklaren

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem
Ausbildungsvertrag nennen

c) Moglichkeiten der beruflichen Fortbildung
nennen

d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen

e) wesentliche Bestimmungen der fiir den ausbil-
denden Betrieb geltenden Tarifvertrédge nennen

2 | Organisation des
Ausbildungsbetriebes
(§3Nr.2)

a) Aufbau und Aufgaben des ausbildenden
Betriebes erlutern

b) Grundfunktionen des ausbildenden Betriebes
wie Angebot, Beschaffung, Absatz und Verwal-
tung erklaren

¢) Beziehungen des ausbildenden Betriebes und
seiner Beschaftigten zu Wirtschaftsorganisa-
tionen, Berufsvertretungen und Gewerk-
schaften nennen

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der
betriebsverfassungs- oder personalvertretungs-
rechtlichen Organe des ausbildenden Betriebes
beschreiben

3 Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit
(§3Nr.3)

a) Gefahrdung von Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz feststellen und MaBnahmen zu
ihrer Vermeidung ergreifen

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallver-
hitungsvorschriften anwenden

c) Verhaltensweisen bei Unféllen beschreiben
sowie erste MaBnahmen einleiten

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes
anwenden; Verhaltensweisen bei Branden
beschreiben und MaBnahmen zur Brandbe-
kdmpfung ergreifen

10

wéhrend

der gesamten
Ausbildung
zu vermitteln




Fertigkeiten und Kenntnisse,

Zeitliche Richtwerte

Lfd. Te.' | des die unter Einbeziehung selbststiandigen in Wochenim
N Ausbildungs- PI Durchfiih d Kontrolli
r. berufsbildes anens, Durchfiihrens Iun | Kontrollierens zu 1. bis 18. 19. bis 36.
vermitteln sind Monat Monat
1 2 3

4 Umweltschutz
(§3 Nr. 4)

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelas-
tungen im beruflichen Einwirkungsbereich
beitragen, insbesondere

a) mogliche Umweltbelastungen durch den
Ausbildungsbetrieb und seinen Beitrag zum
Umweltschutz an Beispielen erkl&ren

b) fir den Ausbildungsbetrieb geltende Rege-
lungen des Umweltschutzes anwenden

c) Moglichkeiten der wirtschaftlichen und umwelt-
schonenden Energie- und Materialverwendung
nutzen

d) Abfalle vermeiden; Stoffe und Materialien einer
umweltschonenden Entsorgung zufuhren

5 Arbeitsorganisation,
Informations- und
Kommunikationssysteme
(§3Nr.5)

5.1 | Arbeitsorganisation
(§3Nr.5.1)

a) Arbeitsauftrage erfassen und Vorgaben auf
Umsetzbarkeit priifen

b) Informationen beschaffen und nutzen, insbe-
sondere Dienstanweisungen, Bedienungsanlei-
tungen, Fachzeitschriften und Fachbtiicher

c) Bedarf an Arbeitsmaterialien ermitteln, Arbeits-
materialien zusammenstellen

d) Arbeitsschritte unter Berticksichtigung ergono-
mischer, konstruktiver, arbeitsablauftechni-
scher und wirtschaftlicher Gesichtspunkte fest-
legen und vorbereiten

e) Einsatz von Arbeitsmitteln unter Beachtung der
Vorschriften planen und SicherungsmaB-
nahmen anwenden

f) Zeitaufwand und personelle Unterstiitzung
absché&tzen und dokumentieren

g) Aufgaben im Team planen und umsetzen,
Ergebnisse abstimmen und auswerten

h) Gesprache situationsgerecht fiihren, Sachver-
halte darstellen

i) Arbeitsschritte mit betrieblichen und auBerbe-
trieblichen Beteiligten abstimmen

* Im Zusammenhang mit anderen Ausbildungsinhalten zu vermitteln.
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Teil des Fertigkeiten und Kenntnisse, Zeiflici;\,e RriIcht_werte
Lfd. . die unter Einbeziehung selbststéndigen inYWochen im
Nr Ausbildungs- Planens, Durchfiihrens und Kontrollierens zu
’ berufsbildes ’ itteln sind 1. bis 18. 19. bis 36.
vermitteln sin Monat Monat
1 2 3
5.2 | Informations- und a) Arbeitsaufgaben mit Hilfe von Informations-
Kommunikationssysteme und Kommunikationssystemen unter
(§3Nr.5.2) Einschluss des Internets bearbeiten
b) gesetzliche und betriebliche Regelungen zum 4
Datenschutz anwenden
c) Daten pflegen und sichern
6 | Qualitaitsmanagement a) Ziele, Aufgaben und Instrumente des Qualitats-
(§3 Nr. 6) managements unterscheiden
b) qualitatssichernde MaBnahmen im eigenen
Arbeitsbereich ausfiihren, dabei zur kontinuier-
lichen Verbesserung von Arbeitsprozessen o
beitragen
c) Arbeits- und Betriebsablaufe im Hinblick auf
Kundenorientierung analysieren und bewerten,
MaBnahmen zur Verbesserung der Kundenori-
entierung ergreifen
7 | Verkehrstrager und
Verkehrsmittel im
Personenverkehr
(§3Nr.7)
7.1 | Verkehrsmarkt a) Rahmenbedingungen des Verkehrsmarkts und
(§3Nr.7.1) die Stellung des eigenen Unternehmens am
Markt beriicksichtigen
b) Verbindungen im regionalen Verkehrssystem
nach Kundenbedurfnissen ermitteln 3
¢) Auswirkungen von 6rtlichen Ausflugszielen,
Veranstaltungsorten, topografischer Beschaf-
fenheit und Siedlungsstrukturen der Region auf
den Verkehrsmarkt einschdtzen und beriick-
sichtigen
7.2 | Einsatzfelder von a) Einsatzfelder von Verkehrsmitteln unter- 5
Verkehrsmitteln nach dem scheiden
Personenbeférderungs-
gesetz b) Verkehrswege fir Verkehrslinien untersuchen,
(§3Nr.7.2) insbesondere hinsichtlich Bebauung, topografi- 2
scher und klimatischer Voraussetzungen
8 Marketing und Vertrieb
(§3Nr. 8)
8.1 | Marketing a) Produktpolitik, Preispolitik, Distributionspolitik
(§3 Nr.8.1) und Kommunikationspolitik als Marktinstru-
mente einordnen 3
b) Einfluss des betrieblichen Angebots auf den
Markt beriicksichtigen

*

12

Im Zusammenhang mit anderen Ausbildungsinhalten zu vermitteln.




Lfd.

Nr.

Teil des
Ausbildungs-
berufsbildes

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbststiandigen
Planens, Durchfiihrens und Kontrollierens zu
vermitteln sind

Zeitliche Richtwerte
in Wochenim

1. bis 18.

19. bis 36.

Monat Monat

2

3

8.2

Marktbeobachtung und
Verkehrsanalyse
(§3Nr.8.2)

a) bei der Marktbeobachtung mitwirken, insbe-
sondere Preis, Leistungen und Konditionen von
Wettbewerbern mit dem eigenen Leistungsan-
gebot vergleichen

b) Informationsquellen fiir die ErschlieBung von
Zielgruppen und Mérkten sowie fir die
Vermarktung von Dienstleistungen auswerten
und nutzen

¢) an Erhebungen zum Angebot des &ffentlichen
Personennahverkehrs und ihrer Auswertung
mitwirken

8.3

Produktpolitik
(§Nr.8.3)

a) KenngroBen zur Wirtschaftlichkeit einzelner
Angebote des 6ffentlichen Personennahver-
kehrs ermitteln

b) an der Erstellung von Angebotsplanen
mitwirken

8.4

Verkauf, Tarif- und
Vertriebssysteme
(§4 Nr. 8.4)

a) tarifrechtliche sowie gesetzliche und vertrag-
liche Bestimmungen, insbesondere im Perso-
nenverkehr, anwenden

b) Tarife kundengerecht anwenden und formali-
sierte Beférderungsvertrage abschlieBen

c) Dienstleistungsangebote, auch in Verbindung
mit anderen Verkehrstragern, erstellen,
Verkaufspreise ermitteln, Angebote unter-
breiten

d) betriebliche Verkaufsunterstitzungssysteme
und Vertriebswege nutzen

8.5

Offentlichkeitsarbeit und
Werbung
(§3Nr. 8.5)

a) Informationsmedien kundengerecht einsetzen

b) an MaBnahmen der Werbung, Verkaufsforde-
rung und Offentlichkeitsarbeit mitwirken

Umgang mit Kunden
(§3Nr.9)

9.1

Kundenorientierte
Kommunikation
(§3 Nr.9.1)

a) Regeln fir kundenorientiertes Verhalten
anwenden, insbesondere auf Kundenzufrieden-
heit achten

b) Gesprache zielgruppenorientiert und situations-
gerecht fiihren

¢) Informationsbedirfnisse des Kunden erkennen,
Kunden im Normalbetrieb und bei besonderen
Vorféllen informieren, technische Hilfsmittel
einsetzen

13




Fertigkeiten und Kenntnisse,

Zeitliche Richtwerte

vornehmen

c) zugelieferte Dienstleistungen und Produkte
prufen, bei Mangeln MaBnahmen veranlassen

Lfd. Te.' | des die unter Einbeziehung selbststéndigen in Wochenim
Nr Ausbildungs- Planens, Durchfiihrens und Kontrollierens zu
! berufsbildes ’ tteln si 1. bis 18. 19. bis 36.
vermitteln sind Monat Monat
1 2 3
d) betriebliche Mdglichkeiten zur Umsetzung von
Kundenwtinschen prifen und Kunden infor-
mieren, dabei Belange mobilitdtseinge-
schrankter Fahrgaste, insbesondere von
Menschen mit Behinderungen, berticksichtigen
e) Korrespondenz fiihren
9.2 | Anwenden einer a) fremdsprachige Fachbegriffe anwenden
Fremdsprache bei . . :
b) fremdsprachige Standardtexte situations- .
Fachaufgaben ) gerechtp einse?zen %)
(§3Nr.9.2)
¢) fremdsprachige Auskiinfte erteilen
9.3 | Beschwerdemanagement | a) Reklamationen und Beschwerden entgegen-
(§3 Nr.9.3) nehmen und bearbeiten, Beteiligte informieren 3
b) Beschwerden auswerten und Konsequenzen
fUr innerbetriebliche MaBnahmen ziehen
9.4 | Umgang mit konflikttrach- | a) konflikttrachtige Situationen erkennen, Verhal-
tigen Situationen tensregeln zur Verhinderung und Entscharfung
(§3 Nr.9.4) von Konflikten anwenden
b) bei Gefahr im Verzug notwendige MaBnahmen 4
veranlassen, insbesondere Polizei und Sicher-
heitsdienste anfordern
c¢) haufige Konfliktsituationen analysieren,
Lésungsmaoglichkeiten entwickeln
10 | Kaufmannische Betriebs-
fuhrung
(§3 Nr. 10)
10.1 | Wirtschaftlichkeit, Kosten a) bei der Uberwachung der Wirtschaftlichkeit der
und Ertrage betrieblichen Leistungserstellung mitwirken 4
(§3Nr.10.1) b) Kalkulationsverfahren anwenden
10.2 | Geschaftsvorgange a) Verwaltungsvorgange bearbeiten, insbeson-
(§3Nr.10.2) dere Schadensmeldungen und Antrége an
Behdrden S
b) Verbesserungsvorschlage bearbeiten
10.3 | Beschaffung a) Bedarf an Dienstleistungen und Produkten
(§3 Nr.10.3) ermitteln
b) Bestellvorgénge planen und Bestellungen 4

* Im Zusammenhang mit anderen Ausbildungsinhalten zu vermitteln.
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Fertigkeiten und Kenntnisse,

Zeitliche Richtwerte

Lfd. Te.' | des die unter Einbeziehung selbststéndigen in Wochenim
Nr Ausbildungs- Planens, Durchfiihrens und Kontrollierens zu
’ berufsbildes ’ tteln si 1. bis 18. 19. bis 36.
vermitteln sind Monat Monat
1 2 3
11 | Planung und Disposition
des Fahrbetriebes
(§3 Nr. 11)
11.1 | Fahr-und a) Fahrpléne erstellen, insbesondere Kriterien der
Betriebsplanung Bedienungs- und Beférderungsqualitat beriick-
(§3Nr.11.1) sichtigen 4
b) Angebote nach Kriterien der Bedienungs- und
Beférderungsqualitét bewerten
¢) Einsatz von Fahrzeugen und Fahrpersonal
planen
d) Einsatzplanung optimieren, insbesondere Wirt- 4
schaftlichkeit beim Einsatz von Eigen- und
Fremdleistungen bericksichtigen
11.2 | Disposition des a) Dienstplane erstellen
Fahrbetriebes . :
b) Fahrpersonal disponieren 6
(§3Nr.11.2) ) Fahrp spon!
c) Fahrzeuge disponieren
12 | Betriebssicherheit und
Einsatzbereitschaft der
Fahrzeuge und Anlagen
(§3Nr.12)
12.1 | Fahrzeugtechnik a) Funktionsweise von Fahrzeugen, insbesondere
(§3Nr.12.1) in Bezug auf Antrag, Kraftlibertragung, Aufbau
sowie auf mechanische, elektrische, elektroni-
sche, pneumatische und hydraulische
Systeme, unterscheiden
b) technische Unterlagen, insbesondere Betriebs-
anleitungen, anwenden
c) Verkehrssicherheit von Fahrzeugen beurteilen, 7
insbesondere durch Sichtkontrolle
d) Fahrzeuge und Zubeh6r warten und pflegen
e) Betriebsstoffe kontrollieren, wechseln, auffiillen
und der Entsorgung zufiihren
f) Dichtheit der Systeme sowie Funktionsféhigkeit
von elektrischen Anlagen, Kontrolleinrichtungen
und Bremsanlagen prifen
g) Ubernahme- und Abfahrtkontrolle durchfiihren
h) Fahrzeuge fahrfertig machen, Fahrzeuge auf-
und abrUsten
6

i) Fehler und Mangel an Fahrzeugen feststellen,
Stérungen beheben und weitere MaBnahmen
zur Fehlerbeseitigung ergreifen, insbesondere
Méngelberichte erfassen
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungs-
berufsbildes

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbststiandigen
Planens, Durchfiihrens und Kontrollierens zu
vermitteln sind

Zeitliche Richtwerte
in Wochenim

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

2

3

12.2

Verkehrsanlagen
(§3Nr.12.2)

a) Verkehrssicherheit und Einsatzfahigkeit von
Verkehrsanlagen beurteilen und MaBnahmen
zur Fehlerbeseitigung ergreifen

b) bei der kundengerechten Umgestaltung von
Verkehrsanlagen mitwirken

13

Verkehrssicherheit und
FlUhren von Fahrzeugen
im offentlichen Verkehrs-
raum

(§3 Nr. 13)

13.1

Fahrdynamik
(§3Nr.13.1)

a) Einfluss physikalischer und fahrtechnischer
Parameter auf die Verkehrssicherheit beachten

b) Fahrverhalten der Fahrzeuge unter Berlicksich-
tigung der Kréfte an und in den Fahrzeugen
beachten

c) Fahrzeuge der Klasse D mit einer Mindestlange
von 11,80 m auf 6ffentlichen StraBen oder
StraBen- oder U-Bahnen im Strecken- und
Liniennetz des 6ffentlichen Personennahver-
kehrs sicher und wirtschaftlich fihren

d) Kontrollinstrumente Uberwachen und bedienen,
Informationen auswerten und berlicksichtigen

e) Signalsysteme beachten, Sicherheits- und
Verkehrsleittechnologien nutzen

f) Betriebskommunikationseinrichtungen
bedienen

g) kritische Situationen auch in Grenzbereichen
rechtzeitig erkennen und reagieren

18

13.2

Kundenorientiertes
Fahren
(§3 Nr.13.2)

a) fahrgastfreundliche Fahrtechniken anwenden

b) An- und Abfahrtvorgénge an Haltestellen
kundenfreundlich gestalten, dabei Belange
spezieller Personengruppen, insbesondere von
mobilitdtseingeschrénkten Personen, bertick-
sichtigen

14

Rechtsvorschriften im
Verkehr
(§3 Nr. 14)

a) verkehrsspezifische Rechtsvorschriften
beachten

b) die fur den Fahrbetrieb im &ffentlichen Perso-
nennahverkehr geltenden Rechtsvorschriften
im eigenen Arbeitsbereich anwenden

c) Sozialvorschriften beachten, Uberwachungs-
einrichtungen bedienen und Nachweise flihren

d) Folgen von Zuwiderhandlungen gegen Rechts-
vorschriften berticksichtigen

16




Fertigkeiten und Kenntnisse,

Zeitliche Richtwerte

Lfd. Te.' | des die unter Einbeziehung selbststéndigen in Wochenim
Nr Ausbildungs- Planens, Durchfiihrens und Kontrollierens zu
’ berufsbildes ’ tteln si 1. bis 18. 19. bis 36.
vermitteln sind Monat Monat
1 2 3
15 | Einweisungin den
Fahrbetrieb
(§3 Nr. 15)
15.1 | Betriebsleitsysteme und a) Funktions- und Wirkungsweise von Betriebsleit-
Kommunikationseinrich- systemen und Kommunikationseinrichtungen
tungen beachten
(§3Nr.15.1) b) Betriebsleitsysteme und Kommunikationsein- 5
richtungen bedienen
c) Betriebsleitsysteme in den Betriebsablauf
einbeziehen
15.2 | Rahmen- und 6&rtliche a) Rahmen- und Dienstanweisungen im Fahr-
Dienstanweisungen dienst beachten
(§3Nr.15.2) b) Einzelanweisungen zum sicheren, piinktlichen 10
und zuverlassigen Fihren von Fahrzeugen im
Liniendienst umsetzen
16 | Umgang mit Stérungen im
Fahrbetrieb
(§3 Nr. 16)
16.1 | UnregelmaBigkeiten im a) Stérungen im Fahrbetrieb erkennen und
Fahrbetrieb durch bewerten
Storungen b) bei Stérungen sich situationsgerecht verhalten,
(§3Nr.16.1) MaBnahmen zur Stérungsbeseitigung unter
Beachtung der Vorschriften ergreifen 4
c) Stérungen im Umfeld des Fahrbetriebes, insbe-
sondere in Vertriebs- und Serviceanlagen,
erkennen, bewerten und MaBnahmen zur
Storungsbeseitigung veranlassen
16.2 | Verhalten bei Unféllen und | a) betriebliche Vorschriften zu Unfallen und
Zwischenféllen Zwischenféllen anwenden
(§3Nr.16.2) b) Unfallstellen, Gefahrenstellen und Fahrzeuge 3
absichern
c) MaBnahmen der ersten Hilfe durchfiihren
d) Unfélle und Zwischenfélle melden, insbeson-
dere Angaben zu Verletzten, Schaden und
Gefahren machen, Folgen fir den Betriebsab-
lauf einschéatzen
e) auftretende Emissionen hinsichtlich der
Umweltgefahrdung und Sicherheit beurteilen
sowie MaBnahmen ergreifen 3

f) Spuren sichern, Unfallskizze und Unfallbericht
anfertigen

g) bei AuBerungen gegeniiber Dritten gesetzliche
Pflichten und eigene Belange sowie Folgen fiir
das Unternehmen und sonstige Beteiligte
beachten

17



Fertigkeiten und Kenntnisse,

Zeitliche Richtwerte
in Wochenim

Lfd. Te.' | des die unter Einbeziehung selbststiandigen
Nr Ausbildungs- Planens, Durchfiihrens und Kontrollierens zu
- berufsbildes ’ tteln si 1. bis 18. 19. bis 36.
vermitteln sind Monat Monat
1 2 3
17 | Fitness im Fahrdienst, a) ergonomische Verhaltensweisen bei der Vorbe-
Stressbewaltigung reitung und Durchflhrung von Fahrten
(§3Nr.17) anwenden, insbesondere zur Riickenschonung
b) gesundheitliche Auswirkungen von Schicht-
dienst berilicksichtigen, VorbeugemaBnahmen
treffen
3

c) Faktoren, die die Fahrtlichtigkeit beeintrach-
tigen, beachten

d) Methoden zur Stressvorbeugung und -bewélti-
gung anwenden

e) Auswirkungen von besonderen Ereignissen,
insbesondere traumatischen Vorfallen, beriick-
sichtigen, notwendige MaBnahmen ergreifen
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Rahmenlehrplan
fur den Ausbildungsberuf
Fachkraft im Fahrbetrieb
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 14. Juni 2002)

Teil I:
Vorbemerkungen

Dieser Rahmenlehrplan fir den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die Standige Konferenz
der Kultusminister und -senatoren der Lander (KMK) beschlossen worden.

Der Rahmenlehrplan ist mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen vom Bundesminis-
terium fur Wirtschaft und Technologie oder dem sonst zustdndigen Fachministerium im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium fir Bildung und Forschung) abgestimmt. Das Abstimmungsverfahren ist durch das ,,Gemein-
same Ergebnisprotokoll vom 30. Mai 1972% geregelt. Der Rahmenlehrplan baut grundsétzlich auf dem Haupt-
schulabschluss auf und beschreibt Mindestanforderungen.

Der Rahmenlehrplan ist bei zugeordneten Berufen in eine berufsfeldbreite Grundbildung und eine darauf auf-
bauende Fachbildung gegliedert.

Auf der Grundlage der Ausbildungsordnung und des Rahmenlehrplans, die Ziele und Inhalte der Berufsausbil-
dung regeln, werden die Abschlussqualifikation in einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie — in Verbindung
mit Unterricht in weiteren Fachern — der Abschluss der Berufsschule vermittelt. Damit werden wesentliche Vo-
raussetzungen fir eine qualifizierte Beschéaftigung sowie fur den Eintritt in schulische und berufliche Fort- und
Weiterbildungsgange geschaffen.

Der Rahmenlehrplan enthalt keine methodischen Festlegungen fur den Unterricht. Selbststandiges und verant-
wortungsbewusstes Denken und Handeln als libergreifendes Ziel der Ausbildung wird vorzugsweise in solchen
Unterrichtsformen vermittelt, in denen es Teil des methodischen Gesamtkonzeptes ist. Dabei kann grundséatzlich
jedes methodische Vorgehen zur Erreichung dieses Zieles beitragen; Methoden, welche die Handlungskompe-
tenz unmittelbar férdern, sind besonders geeignet und sollten deshalb in der Unterrichtsgestaltung angemessen
berlcksichtigt werden.

Die Lander tbernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpldne um. Im zweiten
Fall achten sie darauf, dass das im Rahmenlehrplan berticksichtigte Ergebnis der fachlichen und zeitlichen Ab-
stimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleibt.

Teil Il
Bildungsauftrag der Berufsschule

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erflillen in der dualen Berufsausbildung einen gemeinsamen Bil-
dungsauftrag.

Die Berufsschule ist dabei ein eigenstandiger Lernort. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den ande-
ren an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Sie hat die Aufgabe, den Schulerinnen und Schiilern beruf-
liche und allgemeine Lerninhalte unter besonderer Beriicksichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung zu
vermitteln.

Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und erweitert die vorher erworbene all-
gemeine Bildung. Damit will sie zur Erflllung der Aufgaben im Beruf sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und
Gesellschaft in sozialer und dkologischer Verantwortung befahigen. Sie richtet sich dabei nach den flr diese
Schulart geltenden Regelungen der Schulgesetze der Lander. Insbesondere der berufsbezogene Unterricht
orientiert sich auBerdem an den fUr jeden einzelnen staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich
erlassenen Berufsordnungsmitteln:

e Rahmenlehrplan der Stéandigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Lander (KMK)
¢ Ausbildungsordnungen des Bundes fir die betriebliche Ausbildung.
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Nach der Rahmenvereinbarung Uber die Berufsschule (Beschluss der KMK vom 15. Méarz 1991) hat die Berufs-
schule zum Ziel,

¢ eine Berufsfahigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fahigkeiten humaner und sozialer Art
verbindet;

e berufliche Flexibilitdt zur Bewaltigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeitswelt und Gesellschaft
auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwickeln;

e die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken;

e die Fahigkeit und Bereitschaft zu férdern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im &ffentlichen Leben
verantwortungsbewusst zu handeln®.

Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule

e den Unterricht an einer flr ihre Aufgaben spezifischen Paddagogik ausrichten, die Handlungsorientierung be-
tont;

e unter Berticksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeldlbergreifende Qualifi-
kationen vermitteln;

¢ ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewéhrleisten, um unterschiedlichen Fahigkeiten und Bega-
bungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und Gesellschaft gerecht zu werden;

¢ im Rahmen ihrer Méglichkeiten Behinderte und Benachteiligte umfassend stitzen und férdern;

e auf die mit Berufsauslibung und privater Lebensfiihrung verbundenen Umweltbedrohungen und Unfallgefah-
ren hinweisen und Mdglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Verminderung aufzeigen.

Die Berufsschule soll dartiber hinaus im allgemeinen Unterricht und soweit es im Rahmen berufsbezogenen Un-
terrichts mdglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit wie z. B.

¢ Arbeit und Arbeitslosigkeit,

¢ friedliches Zusammenleben von Menschen, Vélkern und Kulturen in einer Welt unter Wahrung kultureller Iden-
titat,

¢ Erhaltung der naturlichen Lebensgrundlage sowie

e Gewabhrleistung der Menschenrechte

eingehen.

Die aufgefiihrten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese wird hier verstanden
als die Bereitschaft und Fahigkeit des Einzelnen, sich in gesellschaftlichen, beruflichen und privaten Situationen
sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.

Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Personalkompetenz und So-
zialkompetenz.

Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fahigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Kén-
nens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbststéndig zu I16sen und das
Ergebnis zu beurteilen.

Personalkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fahigkeit, als individuelle Personlichkeit die Entwick-
lungschancen, Anforderungen und Einschrankungen in Familie, Beruf und &ffentlichem Leben zu klaren, zu
durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspléne zu fassen und fortzuentwi-
ckeln. Sie umfasst personale Eigenschaften wie Selbststandigkeit, Kritikfahigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlassig-
keit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zur ihr gehdren insbesondere auch die Entwicklung durchdachter
Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte.

Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fahigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten,
Zuwendungen und Spannungen zu erfassen, zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwortungs-
bewusst auseinander zu setzen und zu verstéandigen. Hierzu gehdrt insbesondere auch die Entwicklung sozialer
Verantwortung und Solidaritat.

Methoden- und Lernkompetenz erwachsen aus einer ausgewogenen Entwicklung dieser drei Dimensionen.

Kompetenz bezeichnet den Lernerfolg in Bezug auf den einzelnen Lernenden und seine Befahigung zu eigen-
verantwortlichem Handeln in privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Situationen. Demgegenlber wird unter
Qualifikation der Lernerfolg in Bezug auf die Verwertbarkeit, d. h. aus der Sicht der Nachfrage in privaten, beruf-
lichen und gesellschaftlichen Situationen, verstanden (vgl. Deutscher Bildungsrat, Empfehlungen der Bildungs-
kommission zur Neuordnung der Sekundarstufe II).
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Teil llI:
Didaktische Grundsitze

Die Zielsetzung der Berufsausbildung erfordert es, den Unterricht an einer auf die Aufgaben der Berufsschule
zugeschnittenen Padagogik auszurichten, die Handlungsorientierung betont und junge Menschen zu selbststéan-
digem Planen, Durchfiihren und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer Berufstéatigkeit beféhigt.

Lernen in der Berufsschule vollzieht sich grundsétzlich in Beziehung auf konkretes berufliches Handeln sowie in
vielfaltigen gedanklichen Operationen, auch gedanklichem Nachvollziehen von Handlungen anderer. Dieses Ler-
nen ist vor allem an die Reflexion der Vollziige des Handelns (des Handlungsplans, des Ablaufs, der Ergebnisse)
gebunden. Mit dieser gedanklichen Durchdringung beruflicher Arbeit werden die Voraussetzungen geschaffen
flr das Lernen in und aus der Arbeit. Dies bedeutet fiir den Rahmenlehrplan, dass die Beschreibung der Ziele
und die Auswahl der Inhalte berufsbezogen erfolgt.

Auf der Grundlage lerntheoretischer und didaktischer Erkenntnisse werden in einem pragmatischen Ansatz fir
die Gestaltung handlungsorientierten Unterrichts folgende Orientierungspunkte genannt:

¢ Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die flir die Berufsaustibung bedeutsam sind (Lernen flir Handeln).

* Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, méglichst selbst ausgefiihrt oder aber gedanklich nach-
vollzogen (Lernen durch Handeln).

¢ Handlungen mussen von den Lernenden mdglichst selbststéndig geplant, durchgeflihrt, tberpruft, ggf. korri-
giert und schlieBlich bewertet werden.

¢ Handlungen sollten ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit férdern, z. B. technische, sicher-
heitstechnische, 6konomische, rechtliche, 6kologische, soziale Aspekte einbeziehen.

¢ Handlungen missen in die Erfahrungen der Lernenden integriert und in Bezug auf ihre gesellschaftlichen Aus-
wirkungen reflektiert werden.

¢ Handlungen sollen auch soziale Prozesse, z. B. der Interessenerklarung oder der Konfliktbewaltigung, einbe-
Ziehen.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungssystematische Strukturen
miteinander verschrankt. Es lasst sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Das Unterrichtsangebot der Berufsschule richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die sich nach Vorbil-
dung, kulturellem Hintergrund und Erfahrungen aus den Ausbildungsbetrieben unterscheiden. Die Berufsschule
kann ihren Bildungsauftrag nur erfiillen, wenn sie diese Unterschiede beachtet und Schilerinnen und Schiiler —
auch benachteiligte oder besonders begabte — ihren individuellen Mdglichkeiten entsprechend fordert.

Teil IV:
Berufsbezogene Vorbemerkungen

Der vorliegende Rahmenlehrplan fir die Berufsausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb ist mit der Verordnung
Uber die Berufsausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb vom 11. Juli 2002 (BGBI. | S. 2612) abgestimmt.

Fir den Prifungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde wesentlicher Lehrstoff der Berufsschule wird auf der
Grundlage der ,Elemente fiir den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde gewerb-
lich-technischer Ausbildungsberufe” (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18. Mai 1984) vermittelt.

Die Fachkréfte im Fahrbetrieb arbeiten in Unternehmen des 6ffentlichen Personennahverkehrs. Zu ihren Aufga-
ben gehdrt das Fihren von Kraftomnibussen und/oder schienengebundener Fahrzeuge nach der Verordnung
Uber den Bau und Betrieb der StraBenbahnen. Damit verbunden sind die sichere und fahrgastfreundliche Befor-
derung der Fahrgaste, sowie der direkte Kundenservice vor Ort. AuBerdem verkaufen sie die Leistungen ihres
Unternehmens. Sie wirken mit bei Kundendienst und Marketing sowie bei Planung und Disposition von Fahrbe-
trieb und Fahrzeugeinsatz.

Nicht das Produkt, sondern der Kunde steht im Mittelpunkt der Arbeit. Dabei wird vom Leitbild eines Mitarbei-
ters ausgegangen, der funktionslibergreifend eingesetzt wird. Diese funktionsiibergreifende Tatigkeit, die von
den Mitarbeitern Uberwiegend im rollenden Fahrzeug alleinverantwortlich und in Kommunikation mit der Leit-
stelle geleistet werden muss, erfordert

¢ Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein,

¢ vorausschauendes Handeln,

e Team- und Kommunikationsfahigkeit,
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e geistige Flexibilitat und Mobilitat,
e die Fahigkeit zur Nutzung technischer und organisatorischer Hilfsmittel,
¢ die Bereitschaft zur standigen Fortbildung.

Der vorliegende Rahmenlehrplan geht von folgenden Vorstellungen aus:

Der Ausbildungsberuf gehért zu den Berufen, in denen Dienstleistungen erbracht werden, die in vielen Berei-
chen besondere Kompetenzen verlangen und zwar unter anderem in den Bereichen Flihren von Fahrzeugen,
Kommunikation mit Kunden, Betreuung, Beratung und Verkauf. Dabei missen einschlagige Rechtsgrundlagen
und betriebsspezifische Regelungen beachtet und angewendet werden.

Der Sicherheit kommt dabei ein besonderer Stellenwert zu. Die Fachkrafte im Fahrbetrieb tragen auch Mitver-
antwortung fur den punktlichen, reibungslosen und sicheren Ablauf von Fahrten. Sie missen in der Lage sein,
Stérungen und UnregelméBigkeiten rechtzeitig zu erkennen und geeignete GegenmaBnahmen zu ergreifen.
Durch ihre Tatigkeit beeinflussen sie in erheblichem MaBe die Betriebskosten ihres Unternehmens und die At-
traktivitat und Leistungsfahigkeit des 6ffentlichen Personennahverkehrs.

Seine besondere Pragung erhélt der Beruf dadurch, dass er ein hohes MaB an Verantwortungsbereitschaft fir
Mensch und Umwelt verlangt.

Es ist daher auch Problembewusstsein flr Fragen der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes zu entwi-
ckeln, insbesondere sind

¢ Grundsétze und MaBnahmen der Unfallverhlitung und des Arbeitsschutzes zur Vermeidung von Gesundheits-
schaden und zur Vorbeugung gegen Berufskrankheiten sowie MaBnahmen zur Gesundheitsférderung zu be-
achten,

¢ Notwendigkeiten und Mdglichkeiten einer von humanen und ergonomischen Gesichtspunkten bestimmten
Arbeits- und Arbeitsplatzgestaltung zu beriicksichtigen,

e berufsbezogene Umweltbelastungen zu erkunden und MaBnahmen zu ihrer Vermeidung bzw. Verminderung
einzuleiten,

¢ die Wiederverwertung bzw. sachgerechte Entsorgung von Abfallstoffen zu férdern und zu veranlassen,

e Grundsétze zum rationellen Einsatz der bei der Arbeit verwendeten Energien und Materialien zu bertcksichti-
gen und entsprechende MaBnahmen daraus abzuleiten.

Der Rahmenlehrplan orientiert sich in Aufbau und Zielsetzung vorrangig an charakteristischen Situationen des
beruflichen Alltags. Aus diesem Grunde bilden Sachgebiete wie Mathematik, Statistik, Datenverarbeitung (DV)
oder Textverarbeitung keine eigensténdigen Lernfelder. Sie sind vielmehr an entsprechende berufliche Hand-
lungssituationen angebunden.

Eine groBe Bedeutung hat die situationsgerechte Unterrichtung der Fahrgéste. Die Schulung der sprachlichen
Ausdrucksfahigkeit erfordert besondere Aufmerksamkeit: Fachkréfte im Fahrbetrieb sollen nicht nur Standard-
Ansagen machen, sondern in Sondersituationen Kunden verstandlich und pragnant informieren. Auch in der
Kommunikation mit der Leitstelle oder bei technischen Stérungen oder bei Unfallen sind prazise Aussagen in
Wort und Schrift wesentlich, damit zielgerichtet die notwendigen MaBnahmen getroffen werden kénnen.

Fremdsprachliche Fachbegriffe sind mit 40 Stunden in die Lernfelder integriert.

22



Teil V:
Lernfelder

Ubersicht iiber die Lernfelder fiir den Ausbildungsberuf
Fachkraft im Fahrbetrieb

Lernfelder Zeitrichtwerte

Nr. 1. Jahr 2.Jahr 3. Jahr

1 | Das eigene Verkehrsunternehmen représentieren 40

2 | Fahrzeuge pflegen und warten 40

3 | Betriebsbereitschaft des KOM Uberpriifen 120

4 | Mit Kunden der Verkehrsunternehmen umgehen 80

5 | Dienstleistungen von Verkehrsunternehmen anbieten und erbringen 80

6 | Personenverkehr durchfiihren 80

7 | Betriebsbereitschaft von Schienenfahrzeugen tUberprifen 80

8 | Bei der Gestaltung von Betriebsablaufen mitwirken 40

9 | Die Arbeitsbedingungen mitgestalten 40
10 | Fahrzeuge auf dem Schienennetz einsetzen 40
11 | Kostenbewusst handeln 80
12 | Fahrzeuge sicher und kundenfreundlich fiihren 80
13 | Elektronische Geréte einsetzen 40

Summe (insgesamt 840 Std.) 280 280 280
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Lernfeld 1: Das eigene Verkehrsunternehmen reprasentieren 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung:

Die Schilerinnen und Schiiler erkennen ihren Beruf als kundenorientierten Dienstleistungsberuf fir den &ffentlichen
Personennahverkehr. Dabei begreifen sie, dass sie ihr Unternehmen reprasentieren. Sie ordnen die Stellung und das
Leistungsangebot ihres Unternehmens in den Verkehrsmarkt ein und berlcksichtigen die Auswirkungen des Perso-
nenbeférderungsrechts auf das Leistungsangebot ihres Unternehmens. Sie erkennen die Bedeutung der plane-
rischen Vorgaben fiir das Betriebsgeschehen. Sie wenden Sicherheitsvorschriften situationsgerecht an.

Inhalte:

Dienstleistungsberuf

Gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen {iber die Durchfiihrung des OPNV und die Personenbeférderung
Unternehmer

Auftragsunternehmer

Genehmigungen

Kunde

Eigentumsformen

Verkehrsverbiinde, Verkehrsgemeinschaften, Tarifgemeinschaften
Verkehrsplanung

Nahverkehrsplan, Nahverkehrsentwicklungsplan

Liniennetzplan

Tarifzonenplan

Fahrplan

Arbeitsumwelt

SchutzmaBnahmen

Préasentationsformen

Kommunikation

Lernfeld 2: Fahrzeuge pflegen und warten 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung:

Die Schilerinnen und Schiler kdnnen Struktur und Aufbau von Fahrzeugen beurteilen, kdnnen Pflege- und War-
tungsaufgaben selbststédndig und verantwortungsbewusst an Fahrzeugen und Zubehér durchfiihren. Sie entschei-
den sachgerecht tber die notwendigen Betriebs- und Hilfsstoffe. Sie wirken bei Beschaffungsvorgangen mit.

Die Schiilerinnen und Schiiler fiihren diese Aufgaben umweltbewusst durch und fiihren die Reststoffe und Abfalle
einer umweltgerechten Entsorgung zu. Sie informieren Uber die Durchfiihrung der Aufgaben.

Inhalte:

Fahrzeugarten

FahrzeugmaBe und -daten

Ausristungsgegenstande und Zubehor
Betriebsanleitungen

Betriebliche Regelungen zur Fahrzeugpflege und Wartung
Reinigung

Betriebsstoffe

Hilfsstoffe

Gesetzliche und betriebliche Vorschriften zum Umgang mit Betriebs- und Hilfsstoffen
Elektrizitat

Melden und dokumentieren
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Lernfeld 3: Betriebsbereitschaft des KOM liberpriifen

1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 120 Stunden

Zielformulierung:

Die Schiilerinnen und Schiiler kénnen die Uberpriifung der Betriebsbereitschaft von KOM planvoll und unter Beach-
tung von betrieblichen und gesetzlichen Vorschriften durchfiihren. Sie kennen die zu priifenden Aggregate, wenden
Prifmethoden an, kennen die Kriterien der Priifung, beurteilen die Ergebnisse und leiten entsprechende MaBnahmen
ein. Bei auftretenden Stérungen werden diese eingegrenzt und entsprechend den Mdoglichkeiten behoben oder

andere geeignete MaBnahmen zur Stérungsbeseitigung eingeleitet.

Inhalte:

Motortypen
Motormanagement
Alternative Antriebe
Schmierung
Kuhlung

Kupplung

Getriebe

Wellen und Gelenke
Elektrische Anlage
Abgasbehandlung
Fahrwerk

Lenkung

Réder und Reifen
Bremsen
Kupplungseinrichtungen
Prifmethoden
Stérungssuche
Storungsbeseitigung
Stérungsmeldung

Unfallverhltungsvorschriften

Abschleppen

Gesetzliche Vorschriften und Verordnungen
Turen, Steuerungen, Anfahrsperre, Notl6seeinrichtungen
Fahrzeugfihrerplatz

Innenbeleuchtung, Liftung, Heizung, Klimaanlage
Beschriftungen und Sinnbilder
Informationseinrichtungen

Notfallausrtstung

Abfahrkontrolle

Kontrollgerat
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Lernfeld 4: Mit Kunden der Verkehrsunternehmen umgehen 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schilerinnen und Schiler agieren im Umgang mit Kunden sachkundig, situationsgerecht und zielgruppenorien-
tiert und berticksichtigen deren Bediirfnisse. Sie erkennen, dass sie haufig die ersten und einzigen Kontaktpersonen
ihrer Kunden sind und dass die Professionalitét ihres eigenen Verhaltens entscheidenden Einfluss sowohl auf das
Vertrauensverhaltnis zwischen Verkehrsunternehmen und Kunden als auch auf die Atmosphare am Arbeitsplatz hat.

Die Schiulerinnen und Schiiler schatzen ihr eigenes Verhalten gegenlber Mitarbeitern und Kunden ein, und sie entwi-
ckeln auf dem Boden psychologischer Grundkenntnisse die Fahigkeit, Zusammenhange zwischen eigenem Verhal-
ten und den Reaktionen der Menschen ihrer Umgebung herzustellen. Konflikttrachtige Situationen versuchen sie
rechtzeitig zu erkennen, Konflikte zu vermeiden und im Konfliktfall deeskalierend zu wirken.

In der Kommunikation mit Kunden setzen sie Standardsoftware und moderne Informationssysteme ein.

Inhalte:

Kundengruppen im OPNV
Externe Kunden

Interne Kunden

Potenzielle Kunden
Persdnlichkeit
Persdnlichkeitsstérungen
Rolle

Gruppe

Gruppenverhalten
Kommunikation

Interaktion

Korrespondenz
Standardsoftware anwenden
Nonverbale Kommunikation
Mimik, Gestik, Kérpersprache
AuBeres Erscheinungsbild
Gespréachsflhrung
Fremdsprachige Standardformulierungen
Konfliktsituation
Deeskalation
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Lernfeld 5: Dienstleistungen von Verkehrsunternehmen anbieten 2. Ausbildungsjahr
und erbringen Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schilerinnen und Schiler informieren und beraten Kunden bei der Vorbereitung und Durchfiihrung von Fahrten
und erteilen einfache Auskiinfte in einer Fremdsprache. Sie verkaufen und kontrollieren Fahrscheine und setzen
Dienstleistungen kundenorientiert und im betrieblichen Interesse um. Sie geben Auskiinfte auch Uber touristische
Ziele und betreuen Fahrgéste. Sie wirken beim Marketing mit.

Inhalte:

Tarifgebiet

Tarife

Fahrpreise

Fahrplane
Anschlussverbindungen
Fahrgastbetreuung
Kommunikation

Information

Beratungsgesprach
Verkaufsgesprach
Vertriebswege
Verkaufsunterstlitzungssysteme
Verkauf

Rede- und Fragetechniken
Ansagen

Konfliktbewaltigung
Touristische Ziele

Haufig besuchte Einrichtungen
Fahrzeugbesetzung

Gepack

Kundenorientiertes Verhalten an Haltestellen
Mietwagen- und Taxieinsatz
Fundsachen

Ersatzverkehr

Fremdsprachige Standardauskiinfte
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Lernfeld 6: Personenverkehr durchfiihren 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schulerinnen und Schuler bereiten Fahrzeuge entsprechend dem Beférderungsauftrag fir den Personenverkehr
vor. Sie richten Bordinformationssysteme ein und bedienen sie. Die Fahrten fihren sie nach den vorgegebenen Pla-
nen durch. Sie beachten im Personenverkehr gesetzliche und betriebliche Vorschriften. Sie kommunizieren mit der
Leitstelle und beachten deren Anweisungen und tauschen Informationen mit anderen Beteiligten aus. Den Ablauf und
die Ergebnisse der Beférderungsauftrdge dokumentieren sie.

Inhalte:

Gesetzliche Vorschriften

Genehmigung

Personenverkehr

Sonderformen des Linienverkehrs
Bordinformationssysteme

Betriebliche Informationssysteme
Innerbetrieblicher Informationsaustausch
Beschilderung

Beférderungsvertrag
Beférderungsbedingungen
Beférderungsentgelt

Beférderungstarife

Fahrtauftrag

OPNV Nahverkehrsplane
Sozialvorschriften

Wirtschaftliche und Umwelt schonende Fahrweise
Fremdsprachige Kommunikation
Dokumentieren

Meldepflichten
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Lernfeld 7: Betriebsbereitschaft von Schienenfahrzeugen

uiberpriifen

2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schiilerinnen und Schiiler kénnen die Uberpriifung der Betriebsbereitschaft von Schienenfahrzeugen planvoll
und unter Beachtung von betrieblichen und gesetzlichen Vorschriften durchfiihren. Sie kennen die zu priifenden
Aggregate, wenden Priifmethoden an, kennen die Kriterien der Priifung, beurteilen die Ergebnisse und leiten entspre-
chende MaBnahmen ein. Bei auftretenden Stérungen werden diese eingegrenzt und entsprechend den Mdglichkei-

ten behoben oder andere geeignete MaBnahmen zur Stérungsbeseitigung eingeleitet.

Inhalte:

Fahrzeuggestaltung

FahrzeugmaBe

Laufwerke

Bremsen

Antriebe

Fahrsteuerung

Stromabnehmer und Schleifer
Signaleinrichtungen der Schienenfahrzeuge
Bahnrdumer und Schienenrdumer
Kupplungseinrichtungen
Fahrzeugfiihrerplatz

Innenbeleuchtung, Luftung, Heizung
Beschriftungen und Sinnbilder

Tiren, Steuerungen, Anfahrsperre, Notldseeinrichtungen
Stoérungssuche

Stdrungsbeseitigung

Stérungsmeldung
UnfallverhUtungsvorschriften
Notfallausristung

Abschleppen

Gesetzliche Vorschriften und Verordnungen
Funktionskontrolle/Abfahrkontrolle
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Lernfeld 8: Bei der Gestaltung von Betriebsablaufen mitwirken 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung:

Die Schiilerinnen und Schiler wirken bei der Erstellung von Bedienungsplanen, Fahrzeugeinsatzplanen, Personalein-
satzplanen und bei der Antragstellung bei Behodrden mit. Sie erarbeiten Vorschlage zur Verbesserung der Bedienungs-
und Beférderungsqualitat und beraten und unterstiitzen die Betriebsleitung bei der Gestaltung des Betriebsablaufes
und der Betriebseinrichtungen. Sie beobachten Kundengewohnheiten, erfassen und bearbeiten Kundenwiinsche und
Beschwerden. Sie fihren Kundenbefragungen durch und helfen bei der Auswertung.

Inhalte:
Bedienungsplane
Streckennetz

Fahrplane
Fahrzeugeinsatz- und -umlaufpléne
Fuhrparkmanagement
Personaleinsatzplane
Dienstplane
Sozialvorschriften
Kundenbefragungen
Kundenz&hlungen
Verkehrszahlungen
Kundenverhalten
Verkehrsstrome
Leitstellen
Qualitatssicherung
Beschwerdemanagement
Korrespondenz
Textverarbeitung
Haltestellen
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Lernfeld 9: Die Arbeitsbedingungen mitgestalten 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung:

Die Schilerinnen und Schuler kennen die besonderen Belastungen des Fahrdienstes und stellen sich in ihrem
Lebens- und Arbeitsstil darauf ein; insbesondere berilicksichtigen sie bei ihrer Erndhrung die Erhaltung der Fahrtlich-
tigkeit. Sie beachten gesetzliche Vorschriften Uber die gesundheitlichen Anforderungen fiir den Einsatz im Fahr-
dienst.

Sie setzen Techniken der Stressbewéltigung ein. Sie erkennen Situationen besonderer psychischer Belastungen und
wissen, welche Hilfsangebote in und auBerhalb des Betriebes zur Verfiigung stehen.

Sie férdern die Zusammenarbeit und die Kommunikation am Arbeitsplatz und nehmen Einfluss auf die ergonomische
Gestaltung des Arbeitsplatzes.

Inhalte:

Gesundheit

Erndhrung

Drogen, Alkohol, Medikamente
Motivation

Leistungsféhigkeit des Fahrers
Ergonomie

Fahrzeugfihrerplatz

Licht und Sehen

Klima, Heizung, Luftung
Schichtdienst — Biorhythmus
Teamarbeit

Innerbetriebliche Kommunikation
Stressbewaltigung

Bewéltigung von Extremsituationen
Sozialvorschriften
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Lernfeld 10: Fahrzeuge auf dem Schienennetz einsetzen 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung:

Die Schlerinnen und Schuler setzen das von ihnen gefiihrte Schienenfahrzeug den von der Linienfiihrung geforder-
ten Anspriichen gemaB ein. Sie beachten Besonderheiten der Streckenfiihrung, beobachten ihr Fahrzeug, die Stre-
cke und die Haltestellen und reagieren der Situation angepasst.

Inhalte:

Gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen flir den Betrieb von StraBenbahnen
StraBenbahn

U-Bahn

Stadtbahn

Signale

Betriebsanlagen
Streckenfuhrung

Brucken

Tunnel

Haltestellen

Fahrtreppen und Fahrsteige
Bahnkorper

Schiene
Weichen/Kreuzungen
Oberbau

Lichter Raum
Bahnulbergénge
Zugsicherung
Energieversorgung
Fahrleitungen
Beleuchtungen

Betrieb der Fahrzeuge
Fahrordnung

Teilnahme am StraBenverkehr
Stoérungen
Schienenersatzverkehr
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Lernfeld 11: Kostenbewusst handeln 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schilerinnen und Schiiler beriicksichtigen, dass Verkehrsunternehmen nur bei wirtschaftlicher Leistungserbrin-
gung auf dem Markt bestehen kénnen.

Sie kénnen die Berechnungsfaktoren von Kostenséatzen im Personenverkehr nennen. Auf Grundlage dieser Kosten-
séatze ermitteln sie Angebotspreise.

Sie kdnnen die wesentlichen Einnahmequellen der &ffentlichen Verkehrsunternehmen benennen und die Rolle der
offentlichen Hand darstellen. Sie erkennen, dass durch die Ausweitung eines bedarfsgerechten Beforderungsange-
bots und durch gezieltes Marketing die Einnahme- und Ertragssituation verbessert werden kann.

Sie kénnen die wirtschaftlichen Auswirkungen von organisatorischen und technischen Anderungen im Fahrbetrieb
einschétzen.

Sie wirken bei qualitatssichernden MaBnahmen und bei der Kostenerfassung mit.

Inhalte:

Kostenrechnung

Kostensatz

Angebotserstellung fir Sonderverkehre und Gelegenheitsverkehr
Marketing

Materialbewirtschaftung

Qualitatssicherung

Schadensfélle

Korrespondenz

Textverarbeitung

Finanzierung

Zuschisse

Eigenwirtschaft

Gemeinwirtschaft

Wirtschaftliche und Material schonende Fahrweise
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Lernfeld 12: Fahrzeuge sicher und kundenfreundlich fiihren 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schiilerinnen und Schiler fihren ihr Fahrzeug sicher und umsichtig. Sie beachten dabei den Ubrigen Verkehr und
die Umwelt. Sie beachten die vielfaltigen Aspekte der Fahrgastsicherheit vor und nach dem Ein- und Aussteigen
sowie wahrend der Fahrt. Sie fUhren ihr Fahrzeug kundenorientiert, und wirtschaftlich. Sie flihren Kontrollen der Fahr-
gaste im Auftrag ihres Unternehmens durch. Bei Zwischenféllen handeln sie umsichtig und schadensmindernd.

Inhalte:

Verkehrsumwelt

Partnerkunde

StraBenkunde

Topografie

Wetter, Jahreszeit und Tageszeit

Defensives und energiesparendes Fahren
Eigenschaften von Fahrzeugen

Fahrphysik

Fahrtechniken, Fahrmanéver (Kreuzen, Begegnen, Uberholen, Gefille)
Anfahren, Halten, gleichméBiges Fahren
Einfadeln

Verhalten in besonderen Verkehrssituationen
Sicherungssysteme

Sicherheit und Komfort der Fahrgaste, Besetzung
Fahrgastpflichten

Haftung und Versicherung
Geféhrdungshaftung und Verschuldenshaftung
Unfélle — Zwischenfélle — Storfalle
Fahrgastinformation

Kommunikation und Interaktion

Nonverbale Kommunikation
Gespréchsfihrung

Kundenkontrolle

Konfliktsituation

Deeskalation
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Lernfeld 13: Elektronische Gerate einsetzen 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung:

Die Schulerinnen und Schiiler sind unter Beachtung des Kontrollgerdtes und der Anzeigen von Kontrollinstrumenten
in der Lage, Fahrauftrage optimiert auszufiihren. Im Bedarfsfall bedienen sie elektronische Gerate und nutzen Infor-
mationssysteme. Sie unterstltzen die an den Leitsystemen tétigen Betriebsbediensteten. Bei der manuellen bzw.
automatisierten Abfertigung von Fahrzeugen an Haltestellen wirken sie mit und bedienen Sicherungseinrichtungen.

Inhalte:

Kontrollgerat
Warnsysteme
Informations- und Kommunikationsgerate
Informationseinrichtungen
Funksprechverkehr
Komfortelektronik
Sicherheitselektronik
Leitsysteme
Haltestelleneinrichtungen
Haltepunktsicherung

35




	Verordnung über die Berufsausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb
	Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb
	§ 1 Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes
	§ 2 Ausbildungsdauer
	§ 3 Ausbildungsberufsbild
	§ 4 Ausbildungsrahmenplan
	§ 5 Ausbildungsplan
	§ 6 Berichtsheft
	§ 7 Zwischenprüfung
	§ 8 Abschlussprüfung
	§ 9 Inkrafttreten

	Anlage (zu § 4)
	Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Fachkraft im Fahrbetrieb (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 14. Juni 2002)
	Teil I: Vorbemerkungen
	Teil II: Bildungsauftrag der Berufsschule
	Teil III: Didaktische Grundsätze
	Teil IV: Berufsbezogene Vorbemerkungen
	Teil V: Lernfelder


